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Einführung

Was Ihnen dieses Buch bringt

Erfahren Sie hier
 › um welche Themen es in diesem Buch geht

 › warum „Halterhaftung“ und „Delegation von Verantwortung“ 
eine so große Rolle spielen

 › wer dieses Buch im Unternehmen unbedingt gelesen haben 
sollte

  5 Min.

Interesse an einer Fuhrparkleitung kann grundsätzlich jedes 
Unternehmen haben. Ab einer bestimmten Größe des Fuhr-
parks besteht jedoch auch rechtlich die zwingende Notwen-
digkeit einer Fuhrparkverwaltung. Dabei ist eine Vielzahl ju-
ristischer Regelungen zu beachten. Der Unternehmer trägt 
natürlich das wirtschaft liche Risiko, die rechtliche Haft ung 
für das Unternehmen und damit auch die Haft ung für seinen 
Fuhrpark. In der Regel wird er diese Aufgaben aber nicht 
selbst wahrnehmen wollen, sondern Dritte damit betrauen. 
Hierbei will er, soweit möglich, eigene Haft ungsrisiken ge-
ringhalten. Jeder beauft ragte Fuhrparkverantwortliche muss 
daher wissen, welche Aufgaben ihm im Einzelnen übertragen 
wurden (und welche nicht). Er muss Klarheit haben, ob und 
in welchem Umfang er haft ungsrechtlich als „Fuhrparkleiter“ 
eingestuft  wird und wird ebenfalls eine Begrenzung der Haf-
tungsrisiken erreichen wollen. 

In diesem kompakt gehaltenen Buch geht es darum, was die 
unternehmerische Haft ung für den Fuhrpark grundsätzlich 
ausmacht und wie der Unternehmer mit dieser ihn treff enden 
Haft ung umgehen kann oder muss. Halterhaftung und Dele-

gation der Halterverantwortung sind Schlagworte, die in 
diesem Zusammenhang oft  fallen. Es wird erläutert, was haf-
tungsbegründend einen Fuhrparkleiter kennzeichnet; ob, wie 
und mit welchen Konsequenzen die unternehmerische Haf-
tung für den Fuhrpark auf ihn delegiert werden kann, ob und 

Einführung
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inwieweit eine unternehmerische Haft ung für den Fuhrpark 
auch bei einer reibungslos agierenden Fuhrparkverwaltung 
fortbesteht. Ebenso werden die Konsequenzen erläutert, die 
sich ergeben, wenn ein Unternehmen entgegen seiner Pfl icht 
über keine oder eine nicht den rechtlichen Anforderungen ge-
nügende Fuhrparkverwaltung verfügt. Auch der Frage nach 
den Rechtsfolgen bei Defi ziten in der Delegation der Haft ung 
werden wir nachgehen. 

Die Führerscheinkontrollpfl icht im Unternehmen ist ein aus 
der Halterhaft ung resultierendes „Muss“ im Fuhrpark. Ihr 
rechtlicher Hintergrund, die Delegation dieser Pfl icht auf den 
Fuhrparkleiter und die Durchführung dieser Aufgabe durch 
die Fuhrparkleitung werden sich im Lauf der folgenden Seiten 
als wichtigste Th emen des Fuhrparkleiters beweisen. Alles an-
dere als nebensächlich ist dabei der Unterschied zwischen 
einer Fahrerlaubnis und dem Führerschein. Im Zusammen-
hang damit werden auch die rechtlichen Unterschiede zwi-
schen einer Entziehung der Fahrerlaubnis und einem Fahr-
verbot erläutert. Und schließlich geht es auch um den Umgang 
mit drohenden Sanktionen (Strafen, Geldbußen) durch die 
Fuhrparkleitung.

Falls Sie sich jetzt noch fragen, ob Ihre Bedürfnisse mit die-
sem Buch wirklich abgedeckt werden: Ich wende mich an 
Unternehmen, an die Fuhrparkleiterin bzw. den Fuhrparklei-
ter (auch wenn im Folgenden ausschließlich die männliche 
Form – Fuhrparkleiter oder z.B. Fahrer – Erwähnung fi ndet). 
Vor allem aber an all diejenigen, die sich fragen, ob sie durch 
die Ausübung ihrer Tätigkeiten Fuhrparkverantwortung in-
nehaben. Es geht dabei nicht einseitig um Unternehmer bzw. 
Fuhrparkleiter, zumal ich davon überzeugt bin, dass die an-
gemessene Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen für 
einen gut funktionierenden Fuhrpark zentral ist (vertraglich, 
in der Vergütung und im Arbeitsalltag). Angelehnt an die Bio-
logie kann man das Verhältnis zwischen Unternehmen und 
Fuhrparkleitung als symbiotisch, also einander gegenseitig 
nützlich bezeichnen.

Einführung
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Für Kritik, Anregungen und Rückfragen stehe ich Ihnen ger-
ne zur Verfügung.

Achim H. Feiertag 

Fachanwalt für Verkehrsrecht 
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1

1 Wann sind Sie  Halter?

Grundlagen unternehmerischer Fuhrparkhaftung 

Erfahren Sie hier
 › wofür Sie grundsätzlich im Fuhrpark haftbar sind

 › wer genau Halter eines Fahrzeugs ist

 › welche Faktoren die Halterzuschreibung (nicht) ändern

  3 Min.

Grundsätzlich gilt: Ein Unternehmer ist als Fahrzeugbetreiber 
rechtlich für seinen Fuhrpark verantwortlich. Die  haftungs-

begründenden  und die haftungsausfüllenden Normen  , die 
sich hierbei an den Unternehmer richten, sind in den ver-
schiedensten Rechtsgebieten verankert. Es fi nden sich zahlrei-
che Vorschrift en, die ihn u.a. als „Arbeitgeber“, „Beförderer“, 
als „Unternehmer“ oder als „Fahrzeughalter“ bzw. als „Halter“ 
adressieren. Insbesondere ist das Arbeitsrecht zu beachten 
(Arbeitsvertragsrecht, Arbeitszeitrecht, unter Umständen das 
kollektive Arbeitsrecht). Ebenso aber das Versicherungsrecht, 
das Sozialversicherungsrecht und je nach Struktur des Fuhr-
parks auch das Leasingrecht.

Es geht somit im Fuhrparkrecht bei weitem nicht allein um 
Halterhaft ung und Delegation der Halterhaft ung. Diese sind 
zwar Kernelemente des Fuhrparkrechts, betreff en jedoch nur 
einen Teilbereich der unternehmerischen Haft ung des Unter-
nehmers für seinen Fuhrpark. 

Die Pfl ichten, die den Unternehmer treff en, verlangen von 
ihm gute Rechtskenntnisse. Dies gilt unabhängig davon, ob er 
Pfl ichten (z.B. auf einen Fuhrparkleiter) delegiert oder nicht. 
Selbst wenn sich ein Unternehmer durch eine Haft ungsdele-
gation von der Wahrnehmung der Pfl ichten, die oben ange-
sprochen wurden, entlastet, muss er die Fuhrparkverwaltung 
überwachen und kontrollieren. Dies kann der Unternehmer 

Wann sind Sie Halter?
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1 Wann sind Sie Halter?

aber nur, wenn er selbst über die entsprechenden rechtlichen 
Kenntnisse verfügt. 

Allein schon an die Eigenschaft  als Halter  eines Fahrzeugs 
knüpft  sich durch verschiedenste Vorschrift en eine rechtliche 
Verantwortung. So fi ndet sich – recht allgemein – in 
§ 31 Abs. 2 StVZO die Aussage: 

„Der Halter darf die Inbetriebnahme nicht anordnen oder zu-
lassen, wenn ihm bekannt ist  oder bekannt sein muss, dass der 
Führer nicht zur selbstständigen Leitung geeignet oder das Fahr-
zeug, der Zug, das Gespann, die Ladung oder die Besetzung 
nicht vorschrift smäßig ist oder dass die Verkehrssicherheit des 
Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung leidet.“

  Wo fi nde ich das?

Die StVZO und nahezu alle Gesetze stehen (als Gesamttext und 
als Einzelnormen) in der aktuellen Fassung unter www.geset-
ze-im-internet.de. Soweit im Folgenden Vorschriften genannt 
werden, sind diese dort zu fi nden. 

Weitere Regelungen, durch die der Halter „in die Pfl icht ge-
nommen wird“ fi nden sich z.B. im

 › Verkehrszivilrecht  (Halterhaft ung bei Verkehrsunfällen)

 › Verkehrsstrafrecht : Es wird nicht nur bestraft , wer ein 
Kraft fahrzeug führt, obwohl er die dazu erforderliche Fahr-
erlaubnis nicht hat oder trotz eines Fahrverbots ein Kraft -
fahrzeug führt. Ebenso wird bestraft , wer dies als Halter 
eines Kraft fahrzeugs anordnet oder zulässt.

 › Recht der Verkehrsordnungswidrigkeiten . Hier sind Ver-
stöße u.a. bei der Ladungssicherung, bei der Überladung, 
des Gefahrgutrechts und im Güterkraft verkehrsrecht nicht 
nur für den Fahrzeugführer, sondern auch für den Fahr-
zeughalter geregelt.

 › Verkehrsverwaltungsrecht , das z.B. normiert, dass und 
unter welchen Voraussetzungen gegenüber dem Fahrzeug-
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1

halter die Führung eines Fahrtenbuchs angeordnet werden 
kann.

Aus diesem Grund wird im Folgenden das Kernelement der 
Haft ung im Fuhrpark, die sog. Halterhaftung, näher beleuch-
tet.

  2 Min.

Hand auf ’s Herz: Mit welchem dieser Rechtsbereiche hatten 
Sie möglicherweise bereits in der Vergangenheit zu tun? 

  

 

 

 

 1.1 Halterverantwortlichkeit bzw. Halterhaftung

  4 Min.

Auff ällig ist, dass zahlreiche Rechtsvorschrift en den Begriff  
des Halters verwenden, eine Defi nition des Halters sich im 
Gesetz jedoch an keiner Stelle fi ndet. Da die Halterhaft ung 
aber zentral für die Haft ung des Fuhrparkleiters ist, müssen 
wir den Begriff  des Halters genauer erläutern:

 Halter ist, wer das Fahrzeug nicht nur ganz vorübergehend 

für eigene Rechnung in Gebrauch hat und die Verfügungsge-

walt darüber besitzt, die ein solcher Gebrauch voraussetzt. 

Diese Defi nition des Halterbegriff s hat sich allgemein durch-
gesetzt, sie gilt einheitlich für alle Vorschrift en, die diesen Be-
griff  verwenden. An die Frage, wer Halter eines Fahrzeugs ist, 
knüpfen Bußgeldbehörden, Versicherungen und Gerichte 
Haft ung. Deshalb gilt: 
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Der Halterbegriff  steht nicht zur Disposition. 

Dass bedeutet, dass die Zuordnung als Halter eines Fahrzeugs 
nicht beliebig, also der obigen Halter-Defi nition zuwiderlau-
fend, vertraglich (z.B. zwischen dem Arbeitgeber (im Folgen-
den kurz: AG) und dem Arbeitnehmer (AN) als z.B. Dienst-
wagennutzer) geregelt werden kann. 

Beispiel  

Der AG stellt dem AN einen Dienstwagen zur Verfügung. Er darf 
den Wagen in begrenztem Umfang auch privat nutzen. Sprit, 
Steuern und alle sonstigen laufenden Kosten des Fahrzeugs 
werden vom AG getragen. AG und AN haben in einem  Dienst-

wagenüberlassungsvertrag vereinbart, dass AN Halter des 
Fahrzeugs ist und deshalb wird der Dienstwagen auf den AN 
zugelassen. Die Halterpfl ichten werden im Dienstwagenüber-
lassungsvertrag auf den AN übertragen. Ungeachtet dieser 
dienstwagenrechtlichen Vereinbarung bleibt der AG Halter des 
Fahrzeugs: Die kraft Gesetzes an den Halter adressierten Pfl ich-
ten können durch eine Vereinbarung nicht einfach umgangen 
werden.

 

  Halterpfl ichten vs.  Dienstwagenüberlassungs-

vertrag

Es macht durchaus Sinn, vertraglich zu vereinbaren, wie mit 
Pfl ichten des Halters z.B. in einem Dienstwagenüberlassungs-
vertrag zwischen Dienstwagensteller und Dienstwagennutzer 
umgegangen wird, z.B. Regelungen zum Aufrechterhalten der 
Betriebssicherheit des Fahrzeugs. Damit können z.B. arbeits-
vertragliche Pfl ichten begründet werden. Dem AN als Dienst-
wagennutzer werden seine Pfl ichten damit vor Augen gehal-
ten. Im Fall der Nichteinhaltung kann dies Konsequenzen 
haben (z.B. durch Entzug des Dienstwagens). Es macht jedoch 
keinen Sinn, vertraglich zu vereinbaren, wer Halter des Fahr-
zeugs ist, wenn trotz der Vereinbarung eine andere Person als 
Halter anzusehen ist.
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